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Öffentliche Beschlussvorlage

Betrifft

Integrationsmonitoring 2020/2021

Beratungsfolge

18.05.2022 Hauptausschuss Vorberatung

18.05.2022 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Bericht zum Integrationsmonitoring 2020/2021 (V/0030/2022/1) wird zur Kenntnis
genommen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse des Integrationsmonitorings 2020/2021
in Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat im Rahmen eines Workshops oder eines
anderen geeigneten Veranstaltungsformats auszuwerten und Handlungsschwerpunkte
zu identifizieren sowie dann mit den verantwortlichen Fachämtern und Akteur*innen
geeignete Maßnahmen, die den Integrationsprozess stärken, aufzuzeigen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Diese Entscheidung ist mit keinen direkten finanziellen Auswirkungen verbunden.

Begründung:

Mit dieser Ergänzungsvorlage greift die Verwaltung den Beschluss des Integrationsrates vom
11.05.2022 zum Integrationsmonitoring auf und weist auf eine fehlerhafte Tabelle in der Anlage
„Integrationsmonitoring 2020/2021“ hin.

1.

Der Integrationsrat hat in der Sitzung am 11.05.2022 zur Ausgangsvorlage in der Fassung der
Ergänzungsvorlage (Integrationsmonitoring 2020/2021 – V/0030/2022/1) einstimmig bei 3
Enthaltungen beschlossen:

Dezernat IV/Kommunales
Integrationszentrum

17.05.2022

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Gunsthövel

Telefon: 492-7085

Gunsthoevel@stadt-
muenster.de
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„1. Der Bericht zum Integrationsmonitoring 2020/2021 (V/0030/2022/1) wird zur Kenntnis genommen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse des Integrationsmonitorings 2020/2021 in
Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat im Rahmen eines Workshops oder eines anderen
geeigneten Veranstaltungsformats auszuwerten und Handlungsschwerpunkte sowie geeignete
Maßnahmen, die den Integrationsprozess stärken, aufzuzeigen.“

Die Verwaltung begrüßt die Initiative des Integrationsrates, weist aber darauf hin, dass im weiteren
Prozess frühzeitig die Fachämter und weiteren Akteur*innen eingebunden werden sollten, um
gemeinsam praxisgerechte Ansätze zur Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes entwickeln zu
können. Daher wird folgender geänderter Beschluss zu Ziffer 2 empfohlen:

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse des Integrationsmonitorings 2020/2021 in
Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat im Rahmen eines Workshops oder eines anderen
geeigneten Veranstaltungsformats auszuwerten und Handlungsschwerpunkte zu identifizieren
sowie dann mit den verantwortlichen Fachämtern und Akteur*innen geeignete Maßnahmen,
die den Integrationsprozess stärken, aufzuzeigen.“

2.

Bei der Auswertung der Daten des Integrationsmonitorings 2020/2021 durch Politik und Verwaltung
wurde festgestellt, dass die Tabelle 59 „Bruttomonatsentgelt (Median) der sozialversicherungspflichtig
Vollzeitbeschäftigen in der Stadt Münster 2016 – 2020“ (Seite 93) fehlerhaft ist. Bei der redaktionellen
Bearbeitung wurden die Werte in der Spalte „davon ohne deutsche Staatsangehörigkeit“ den Jahren
in falscher Reihenfolge zugeordnet.

Mit der Darstellung der Korrektur ergibt sich folgende Tabelle:

Tabelle 1: Bruttomonatsentgelt (Median) der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigen in der Stadt
Münster 2016 – 2020

Quelle 1: Bundesagentur für Arbeit

Der Median bezeichnet den Wert, der in einem Datensatz, in dem die Messwerte der Größe nach sortiert
wurden, genau in der Mitte liegt.

Jahr

Bruttomonatsentgelt der sozialversicherungspflichtig

Vollzeitbeschäftigten (Median)

gesamt
davon ohne deutsche

Staatsangehörigkeit

2016 3.349 € 2.334 € 2.184 €

2017 3.432 € 2.303 € 2.214 €

2018 3.531 € 2.264 €

2019 3.632 € 2.214 € 2.303 €

2020 3.680 € 2.184 € 2.334 €
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Die korrigierten Zahlen zeigen, dass von 2016 bis 2020 bei sozialversicherungspflichtiger
Vollzeitbeschäftigung sowohl das Einkommen der Gesamtbevölkerung als auch das Einkommen der
Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gestiegen ist, wobei der Wert bei Personen ohne
deutsche Staatsangehörigkeit von 65,2% (2016) auf 63,4% (2022) des Wertes der
Gesamtbevölkerung gesunken ist.

I.V.

gez.
Thomas Paal
Stadtdirektor

Anlage: Integrationsmonitoring 2020/2021


